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Konzept GEP-Check Kanton Bern 
 
 

1 Ausgangslage 

Die überwiegende Zahl der kommunalen generellen Entwässerungspläne (K-GEP) ist abge-
schlossen. Die ältesten K-GEP wurden Ende der 90er Jahre genehmigt. Die im entsprechen-
den GEP-Massnahmenplan festgelegten Massnahmen befinden sich also teilweise bereits 
seit längerer Zeit im Umsetzungsprozess. Rund 100 K-GEP sind älter als acht Jahre; dassel-
be gilt für die kommunalen generellen Wasserversorgungsplanungen (GWP). 
 
Werden die Massnahmen tatsächlich umgesetzt und dient der GEP bzw. die GWP als Arbeits-
instrumente der Gemeinde? Diese Fragen können nur im engen Kontakt zwischen AWA und 
den Gemeinden beantwortet werden. Die Kontakte sollen systematisch im Rahmen eines so-
genannten «GEP-/GWP-Checks» erfolgen. Zumindest der GEP-Check ist in anderen Kanto-
nen, teilweise bereits seit längerer Zeit, ein fester Bestandteil des Vollzugs. 
 
Das vorliegende Konzept beschränkt sich auf die Gemeinden bzw. K-GEP/-GWP. 
 
 

2 Ziele 

 Überblick verschaffen über Umsetzung der GEP-/GWP-Massnahmen (Standortbestim-
mung) 

 Förderung der Umsetzung von GEP-/GWP-Massnahmen 

 Identifikation GEP-/GWP-Nachführungsbedarf 

 Letztendlich: Sicherstellung einer funktionierenden Siedlungsentwässerung (Gewässer-
schutz und Siedlungshygiene) und Trinkwasserversorgung 

 
 

3 Umsetzung 

Aus Gründen der beschränkten Ressourcen und der Vielzahl von Gemeinden muss eine Prio-

risierung der GEP-Check-Sitzungen erfolgen: Es kann nicht flächendeckend jede Gemeinde 

innerhalb eines Jahres besucht werden. Die Priorisierung erfolgt in erster Linie aus Perspekti-

ve des GEP bzw. Gewässerschutzes. Im Rahmen des Gemeindebesuches wird jedoch bei 

Bedarf auch die GWP überprüft. 

 

3.1 Mengengerüst GEP-Check: Priorisierung 

In einer ersten Triage kommen für den GEP-Check genehmigte K-GEP in Frage, die bereits 

ein «fortgeschrittenes» Alter aufweisen und wo erwartet werden kann, dass zumindest ein 

gewisser Teil der Massnahmen umgesetzt sein sollte. 

 

In Anbetracht eines üblichen GEP-Planungshorizontes von 15 Jahren (analog Zonenplanung) 

wird die Grenze bei acht Jahren festgelegt. D.h. es sollen grundsätzlich jeweils nur K-GEP für 

den Check in Frage kommen, deren Genehmigung mehr als acht Jahre zurückliegt. Anhand 

von weiteren, gutachterlich festgelegten Kriterien, erstellt das AWA eine Jahresliste von rund 

25 Gemeinden, bei denen ein GEP-Check-Besuch innerhalb eines Jahres geplant ist. Jeweils 

am Ende eines Jahres wird für das nachfolgende Jahr eine neue Liste erstellt. 
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3.2 Ablauf und Inhalt GEP-/GWP-Check-Sitzung 

Teilnehmer  zuständiger Gemeinderat oder Kommissionsmitglied 

 Bauverwalter oder Gemeindeverwalter, allenfalls Tiefbauchef 

 GEP-Ingenieur 

 bei Bedarf GWP-Ingenieur 

 zuständiger Vertreter AWA-Fachbereich Abwasserentsorgung 

 zuständiger Kreisinspektor AWA-Fachbereich Grundstücksentwässerung 

 bei Bedarf: Vertreter AWA-Fachbereich Wasserversorgung 

 bei Bedarf: Vertretung Abwasserverband, Wasserversorger etc. 

 bei Bedarf: weitere kantonale Stellen (AGR, Wasserbau etc.) 

Inhalte - Ziele  Standortbestimmung anhand des aktuellen GEP-/GWP-
Massnahmenplanes: Was wurde umgesetzt? Wo läuft es nicht? Warum? 

 Aktualisierung der beiden Massnahmenpläne: Gibt es neue Massnah-
men? Müssen Realisierungszeitpunkte angepasst werden? 

 Priorisierung der Massnahmen, angepasste Termine 

 Muss der GEP bzw. die GWP (bzw. einzelne Teile) nachgeführt werden? 

 Gibt es dringenden Handlungsbedarf? 

 Organisationelle - finanzielle Aspekte: Werden die Mindestanforderungen 
eingehalten? 

Ergebnisse  Beschlussprotokoll 

 Aktualisierter GEP-/GWP-Massnahmenplan 

 allenfalls GEP-/GWP-Nachführungskonzept bzw. Beschluss zur Aktuali-
sierung gewisser Teilprojekte 

 allenfalls Auslösung von Sofortmassnahmen 

Zeitbedarf ca. 3 Stunden. Die Sitzung kann bei Bedarf thematisch in die zwei Teile GEP 
und GWP gegliedert werden. 

Örtlichkeit in der betreffenden Gemeinde 

 

 

 

 

 

Anhang 
 

1. Muster-Traktandenliste 

2. Leitlinie für Priorisierung der GEP-/GWP-Massnahmen 

3. Mindestanforderungen Bereich Abwasserentsorgung und Wasserversorgung 
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1. Muster-Traktandenliste (Beispiel nur mit GEP) 

 

 
 

Grunddaten 

Abwasserreglement vom tt.mm.jjjj 

GEP genehmigt am tt.mm.jjjj 

GEP-Massnahmenplan, aktueller Stand vom tt.mm.jjjj 

ARA-Einzugsgebiet  

 
 
 

Genereller Entwässerungsplan GEP 
 

Umsetzung der bisherigen GEP-Massnahmen 

Traktandum Kommentar 

Welche Massnahmen sind umgesetzt?  

Welche Massnahmen sind noch nicht um-
gesetzt, sollten es aber? 

 

Müssen Massnahmen gestrichen werden?  

Müssen Realisierungszeiträume ange-
passt werden? 

 

Braucht es neue Massnahmen? (aus-
serhalb der GEP-Nachführung) 

 

 
 

 
 

GEP-Nachführung 

Traktandum Kommentar 

Identifikation Nachführungsbedarf  

Festlegungen Verbands-GEP  

 
Bemerkung: Die Identifikation des Nachführungsbedarfes kann aus verschiedenen Blickwin-
keln erfolgen: 

 Besteht in einzelnen Bereichen (Teilprojekten) Handlungsbedarf? (z.B. Zustandsaufnahme 
privater Abwasseranlagen inkl. Sanierung/Kontrolle Versickerungsanlagen, Massnahmen 
Landwirtschaftszone, Sanierungen von Leitungen und Sonderbauwerken, Fremdwassere-
limination, Gewässereinleitstellen, Finanzierung und Abwasserreglement) 

GEP-Check vom  tt.mm.jjjj 

Gemeinde  

Teilnehmende 

 Gemeinderat, Abwasserentsorgung 

 Bauverwalter 

 GEP-Ingenieur 

 AWA, Fachbereich Abwasserentsorgung 

 AWA, Fachbereich Grundstücksentwässerung 

 Weitere (Brunnenmeister, ARA-Verband etc.) 

Priorisierung GEP-Massnahmen 

Traktandum Kommentar 

Priorisierung der bestehenden (noch nicht 
ausgeführten) Massnahmen und der Mas-
snahmen, die neu hinzugekommen sind. 
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 Besteht Handlungsbedarf aufgrund baulich/planerischer Entwicklungen (Neuüberbauun-
gen, Überarbeitung Zonenplan) bzw. Anpassung von übergeordneten Vorgaben (Konzept 
regionaler GEP, ARA-Anschlüsse)? 

 Besteht Handlungsbedarf aufgrund organisatorischer/struktureller Änderungen (anstehen-
de Fusionen etc.)? 

 Werden die Mindestanforderungen (siehe Anhang 3) eingehalten? 
 

Beschlüsse 

Traktandum Beschluss 

Thema Massnahmenplan  

Thema GEP-Nachführung  

 
 
 
 
Beilage: 
Aktualisierter GEP-Massnahmenplan 

 



Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern  Fachbereich Abwasserentsorgung 

DOCP-#574769-v1-SWW_GEP-Check-Konzept_Kurzversion-Webseite.doc Seite 5/7 

2. Leitlinie für Priorisierung der GEP-/GWP-Massnahmen 

 

Das AWA teilt die «typischen» GEP- bzw. GWP-Massnahmen in die nachfolgenden Katego-

rien ein. Nicht jeder Massnahmentyp ist aus Sicht des AWA gleich prioritär. Dementsprechend 

legt das AWA einen Schwerpunkt vor allem auf Massnahmen der 1. und 2. Priorität und klärt 

mit den Gemeinden ab, wie bei diesen Massnahmentypen der Umsetzungsstand aussieht. 

 

GEP-Massnahmen 

 

Massnahmentyp Priorität 

AWA 

Gewässereinleitstellen 1 

Sanierung Versickerungsanlagen bzw. Erstellung Kataster 1 

Leitungs- und KS-Sanierungen mit hoher Priorität Gemeinde 1 

Leitungssanierungen in Grundwasserschutzzonen 1 

Anpassung Abwassergebühren 1 

Fremdwassermassnahmen 2 

Sanierungsmassnahmen GEP LWZ (inkl. Güllengruben) 2 

Leitungs- und KS-Sanierungen mit mittlerer-tiefer Priorität Gemeinde 2 

Bau, Neueinstellung oder Sanierung RÜB/RÜ 2 

Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen 2 

Konzeptionelle Massnahmen (Leitungsvergrösserung etc.)  falls Auswir-

kung auf Gewässereinleitstelle, dann 1. Priorität 

3 

Regionale Koordinationsmassnahmen (z.B. Anpassung Weiterleitmenge) 

 falls Auswirkung auf Gewässereinleitstelle, dann 1. Priorität 

3 

Revision Abwasserreglement 3 

Periodisches Kanal-TV/Spülen 3 

Revision/Nachführung GEP 3 

 

 

 

 

GWP-Massnahmen 

 

Massnahmentyp Priorität 

AWA 

Versorgungssicherheit 1 

Spitzenabdeckung 1 

Wasserqualität (Schutzzone, Wasseraufbereitung, baulicher Zustand) 1 

Löschschutz 2 

Organisatorische Optimierung 2 

Regionale Zusammenarbeit 2 

Finanzierung 3 

Reservoirvolumen 3 
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3. Mindestanforderungen 

 

Bereich Abwasserentsorgung (in Klammern Frist zur Umsetzung) 

 

1. Die kommunale Aufgabenerfüllung in der Abwasserentsorgung ist dokumentiert, die Zu-

ständigkeiten sind geregelt. (5 Jahre) 

2. Die Beurteilung von Baugesuchen, das Erteilen von Gewässerschutzbewilligungen und 

das Durchführen von Baukontrollen erfolgt durch eine «Fachperson Grundstücksent-

wässerung VSA» oder vergleichbar. (5 Jahre) 

3. Bei Neuanschlüssen, Ersatzbauten und Sanierungen finden protokollierte und dokumen-

tierte Dichtheitsprüfungen statt. (5 Jahre) 

4. Güllegruben werden periodisch (z.B. im Rahmen des GEP) auf ihre Normkonformität 

geprüft. (15 Jahre) 

5. Versickerungsanlagen in Grundwasserschutzzonen entsprechen den technischen Nor-

men und sind gesetzeskonform. (15 Jahre) 

6. Private Abwasseranlagen werden systematisch untersucht; der Anteil inspizierter Lie-

genschaften beträgt mindestens 75 %. (fortlaufend) 

7. Öffentliche Abwasseranlagen werden systematisch untersucht; der Anteil inspizierter 

Schmutz- und Mischabwasserleitungen beträgt mindestens 75 %. Die Inspektion darf 

nicht mehr als 15 Jahre zurückliegen. (15 Jahre) 

8. Der Anteil öffentlicher Schmutz- und Mischabwasserleitungen mit VSA-Zustandsklasse 

0 oder 1 liegt unter 10 %; in Grundwasserschutzzonen beträgt der Anteil 0 %. (15 Jah-

re) 

9. Wichtige Einleitstellen aus der Siedlungsentwässerung in die Gewässer sind nach je-

dem Starkregenereignis, mindestens jedoch einmal jährlich, visuell zu kontrollieren. 

(fortlaufend) 

10. Belastete Einleitstellen werden gemäss GEP fristgerecht saniert. (Frist richtet sich nach 

GEP-Massnahmenplan) 

11. Die Gemeinde verfügt über einen genehmigten GEP; die Nachführung erfolgt unter Be-

achtung der im vorliegenden Massnahmenprogramm festgelegten Prioritäten. (Frist 

gemäss Massnahmenprogramm Sachplan Siedlungsentwässerung) 

12. Wichtige konzeptionelle Massnahmen (Weiterleit- bzw. Entlastungsmengen, Einleitstel-

len, Fremdwasser, Störfallvorsorge) werden koordiniert in Absprache mit dem Abwas-

serverband umgesetzt. (fortlaufend) 

13. Die Massnahmen zur Fremdwasserreduktion sind gemäss GEP umgesetzt. (Frist rich-

tet sich nach GEP-Massnahmenplan bzw. regionalem Fremdwasserkonzept) 

14. Die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt (SF WE) beträgt mindestens 60 %, 

sofern der Bestand SF WE nicht 25 % des Wiederbeschaffungswerts aller Abwasseran-

lagen übersteigt. (fortlaufend) 
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Bereich Wasserversorgung 

 

 
 

 

 


